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Nachdem der Bundesausschuss der Ärzte
und Krankenkassen auf seiner Sitzung
am 23. August 2001 die neuen Soziothe-
rapie-Richtlinien beraten und ihr In-
Kraft-Treten zum 1. Januar 2002 be-
schlossen hat, wurden von der Kas-
senärztlichen Bundesvereinigung in Ab-
stimmung mit den Spitzenverbänden der
Krankenkassen die Vordruckmuster 26
(Verordnung Soziotherapie gem. § 37a
SGB V), Vordruckmuster 27 (Soziothera-
peutischer Betreuungsplan gem. § 37a
SGB V) und Vordruckmuster 28 (Verord-
nung bei Überweisung zur Indikations-
stellung für Soziotherapie) neu geschaf-
fen. 

Die Vordrucke der Soziotherapie wer-
den im Rahmen der hier vorliegenden 
„9. Änderung der Vereinbarung über
Vordrucke für die vertragsärztliche Ver-
sorgung vom 1. April 1995“ ebenfalls am
1. Januar 2002 in Kraft treten. 

Darüber hinaus wurden die Vordruck-
muster 39 a–c (Krebsfrüherkennung –
Frauen) und 40 a–b (Krebsfrüherken-
nung – Männer) in die Änderungsverein-
barung aufgenommen. Auf beiden For-
mularen war bisher das Eintragungsfeld
für das Datum der letzten Krebsfrüher-
kennungsuntersuchung für das Jahrhun-
dert mit „19“ vorbelegt, hier wurde eine
allgemeinere Formulierung gewählt, die
einen Eintrag sowohl für das vergangene
als auch für das neue Jahrhundert zulässt.

Aufgrund des umfangreichen Überar-
beitungsbedarfs an den Vordruckmu-
stern 8 (Brillenverordnung), 15 (Oh-
renärztliche Verordnung einer Hörhilfe)
und 16 (Arzneiverordnungsblatt) konn-
ten noch keine abschließenden neuen
Entwürfe dieser Formulare erstellt wer-
den. Die notwendige Währungsumstel-
lung von „DM“ in „Euro“ wird daher
zunächst nur auf dem Vordruckmuster 56

(Antrag auf Förderung von Rehabilitati-
onssport/Funktionstraining) vorgenom-
men und ebenfalls am 1. Januar 2002 in
Kraft treten.

Analog zu den Überarbeitungen der
konventionellen Vordrucke wurde eben-
falls die Blankoformularbedruckungs-
Vereinbarung angeglichen, und die Vor-
druckerläuterungen für die Formulare
der Soziotherapie wurden neu erstellt. 

Da die konventionellen Formulare wie
üblich als Grundlage für die Formulare
der Blankoformularbedruckung gedient
haben, verzichten wir auf eine zusätzliche
Abbildung der konventionellen Formu-
lare und drucken sie nachfolgend im Rah-
men der „5. Änderung der Vereinbarung
über den Einsatz des Blankoformularbe-
druckungs-Verfahrens zur Herstellung
und Bedruckung von Vordrucken für die
vertragsärztliche Versorgung vom 1. Ja-
nuar 1999“ ab.

K A S S E N Ä R Z T L I C H E  B U N D E S V E R E I N I G U N G

Mitteilungen

Änderungen der Vordruckvereinbarung zum 1. Januar 2002

1. Im Inhaltsverzeichnis werden die
Punkte 2.26, 2.27 und 2.28 wie folgt neu
eingefügt:
2.26 Muster 26 Verordnung Soziothera-

pie gem. § 37a SGB V
2.27 Muster 27 Soziotherapeutischer Be-

treuungsplan gem. § 37a SGB V
2.28 Muster 28 Verordnung bei Über-

weisung zur Indikationsstellung für
Soziotherapie

2. In Abschnitt 2 (Vordruckmuster) wer-
den die Nrn. 2.26 bis 2.26.3, 2.27 bis 2.27.3

und 2.28 bis 2.28.3 wie folgt eingefügt und
die Nrn. 2.39.4, 2.40 und 2.56 wie folgt
geändert:
„2.26 Muster 26: Verordnung Soziothe-

rapie gem. § 37a SGB V (Stand:
1. 2002)

2.26.1 Für die Verordnung Soziotherapie
gem. § 37a SGB V ist das beiliegen-
de Muster 26 zu verwenden.

2.26.2 Das Muster 26 besteht aus einem
dreiteiligen Formularsatz mit Kopf-
leimung aus selbstdurchschreiben-
dem Papier:
Muster 26 a Ausfertigung für die
Krankenkasse

Muster 26 b Ausfertigung für den
soziotherapeutischen Leistungser-
bringer
Muster 26 c Ausfertigung für den
Arzt

2.26.3 Für den Flächendruck des Musters
26 a ist hellblaue Farbe zu verwen-
den, die Durchschläge 26 b und
26 c erhalten keinen farbigen
Flächendruck. Nr. 1.1.5 gilt ent-
sprechend. Der Formularsatz er-
hält das Format DIN A4 hoch.

2.27 Muster 27: Soziotherapeutischer
Betreuungsplan gem. § 37a SGB V
(Stand: 1. 2002) ✁✁

Bekanntmachungen

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung,
K.d.ö.R., Köln, – einerseits – und der AOK-Bun-
desverband, K.d.ö.R., Bonn, der Bundesver-
band der Betriebskrankenkassen, K.d.ö.R., Es-
sen, der IKK-Bundesverband, K.d.ö.R., Bergisch

Gladbach, der Bundesverband der landwirt-
schaftlichen Krankenkassen, K.d.ö.R., Kassel,
die See-Krankenkasse, K.d.ö.R., Hamburg, und
die Bundesknappschaft, K.d.ö.R., Bochum, –
andererseits – vereinbaren die nachstehende*

* Mit dem VdAK/AEV wurde eine im Wesentlichen in-
haltsgleiche Änderungsvereinbarung abgeschlossen.

9. Änderung der Vereinbarung über 
Vordrucke für die vertragsärztliche Versorgung

vom 1. April 1995
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2.27.1 Für den soziotherapeutischen Be-
treuungsplan gem § 37a SGB V ist
das beiliegende Muster 27 zu ver-
wenden.

2.27.2 Das Muster 27 besteht aus ei-
nem dreiteiligen Formularsatz
mit Kopfleimung aus selbstdurch-
schreibendem Papier:
Muster 27 a Ausfertigung für die
Krankenkasse
Muster 27 b Ausfertigung für den
soziotherapeutischen Leistungs-
erbringer
Muster 27 c Ausfertigung für den
Arzt

2.27.3 Für den Flächendruck des Mu-
sters 27 a ist hellblaue Farbe zu
verwenden, die Durchschläge
27 b und 27 c erhalten keinen far-
bigen Flächendruck. Nr. 1.1.5 gilt

entsprechend. Der Formularsatz
erhält das Format DIN A4 hoch.

2.28 Muster 28: Verordnung bei Über-
weisung zur Indikationsstellung
für Soziotherapie (Stand: 1. 2002)

2.28.1 Für die Verordnung bei Überwei-
sung zur Indikationsstellung für
Soziotherapie ist das beiliegende
Muster 28 zu verwenden.

2.28.2 Das Muster 28 besteht aus ei-
nem dreiteiligen Formularsatz
mit Kopfleimung aus selbstdurch-
schreibendem Papier:
Muster 28 a Ausfertigung für die
Krankenkasse
Muster 28 b Ausfertigung für den
soziotherapeutischen Leistungser-
bringer
Muster 28 c Ausfertigung für den
Arzt

2.28.3 Für den Flächendruck des Mu-
sters 28 a ist hellblaue Farbe
zu verwenden, die Durchschläge
28 b und 28 c erhalten keinen far-
bigen Flächendruck. Nr. 1.1.5 gilt
entsprechend. Der Formularsatz
erhält das Format DIN A4 hoch.“

„2.39.4 Muster 39 a bis 39 c: Dokumen-
tationsvordruck für Krebsfrüh-
erkennungsuntersuchung Frauen
(Stand: 1. 2002)“

„2.40 Muster 40 a bis 40b: Dokumen-
tationsvordruck für Krebsfrüh-
erkennungsuntersuchung Män-
ner (Stand: 1. 2002)“

„2.56 Muster 56: Antrag auf Förderung
von Rehabilitationssport/Funkti-
onstraining (Stand: 1. 2002)“

3. Diese Vereinbarung tritt am 1. Januar
2002 in Kraft. ✮

Bekanntmachungen

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung,
K.d.ö.R., Köln, – einerseits – und der AOK-
Bundesverband, K.d.ö.R., Bonn, der Bundes-
verband der Betriebskrankenkassen, K.d.ö.R.,
Essen, der IKK-Bundesverband, K.d.ö.R., Ber-

gisch Gladbach, der Bundesverband der land-
wirtschaftlichen Krankenkassen, K.d.ö.R., Kas-
sel, die See-Krankenkasse, K.d.ö.R., Hamburg,
die Bundesknappschaft, K.d.ö.R., Bochum, –
andererseits – vereinbaren die nachstehende*

5. Änderung der Vereinbarung über den Einsatz des
Blankoformularbedruckungs-Verfahrens zur Herstellung und

Bedruckung von Vordrucken für die vertragsärztliche Versorgung
vom 1. Januar 1999

1. Im Inhaltsverzeichnis werden die folgenden Änderungen
vorgenommen:
„2.26 Muster 26/E Verordnung Soziotherapie gemäß § 37a

SGB V 91
2.27 Muster 27/E: Soziotherapeutischer Betreuungsplan gem.

§ 37a SGB V 95
2.28 Muster 28/E Verordnung bei Überweisung zur Indika-

tionsstellung für Soziotherapie 99“
Die nachfolgenden Passagen des Inhaltsverzeichnisses ver-

schieben sich entsprechend um 12 Seiten.

2. In Abschnitt 1 (Allgemeines) werden die Nrn. 1.1.4 und 1.1.5
neu eingefügt. Sie bekommen folgenden Wortlaut:
„1.1.4 Die Nutzung der Blankoformularbedruckung ist auch

durch die Krankenkassen möglich, sofern dies durch
eine zertifizierte Software geschieht.

1.1.5 Die Kassenärztliche Bundesvereinigung übermittelt
den Softwarehäusern zeitgleich mit den Informationen

über die Änderungen bestehender Formulare bzw. der
Neueinführung von Formularen die entsprechenden
Informationen für das Blankoformularbedruckungs-
verfahren.
Mit der Lizenznahme verpflichtet sich das Soft-
warehaus zur fristgerechten Umsetzung der aktuellen
Blankoformulare.“

Aus den bisherigen Nrn. 1.1.4 bis Nr. 1.1.9 werden die Nrn.
1.1.6 bis 1.1.11. Die Nr. 1.1.12 wird ebenfalls neu eingefügt und
bekommt den nachstehenden Wortlaut:
„1.1.12 Das „Technische Handbuch Blankoformularbedruk-
kung“ wird von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung im Ein-
vernehmen mit den Vertragspartnern erstellt und ständig aktuali-
siert. Zeitgleich mit den Softwarehäusern werden die Vertrags-
partner über die vorgenommenen Änderungen unterrichtet.“

Die bisherigen Nrn. 1.1.10 bis 1.1.12 werden zu den neuen
Nrn. 1.1.13 bis 1.1.15. 

3. Im Abschnitt 1.4 (Übersicht der eingebundenen Formulare:)
wird die Übersicht wie folgt ergänzt: 

* Mit dem VdAK/AEV wurde eine im Wesentlichen inhaltsgleiche Änderungsverein-
barung abgeschlossen.
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„. . .

. . .“

4. In Abschnitt 2 (Vordruck-Muster) werden die Nrn. 2.26 bis 2.26.7, 2.27 bis
2.27.7 sowie 2.28 bis 2.28.7 wie folgt neu eingefügt, die Nrn. 2.39 und
2.39.8–2.39.10 sowie die Nrn. 2.40 und 2.40.8–2.40.9 werden wie folgt geändert:

„2.26 Muster 26/E: Verordnung Soziotherapie gem. § 37a SGB V (Stand: 1. 2002)
2.26.1 Für die Verordnung Soziotherapie gemäß § 37a SGB V sind die

Muster 26a/E, 26b/E und 26c/E gemäß der in Kapitel 2.26.5–2.26.7
abgebildeten Form zu verwenden.

2.26.2 Die Verordnung Soziotherapie gemäß § 37a SGB V besteht aus drei
Formularen:
Muster 26a/E Ausfertigung für die Krankenkasse
Muster 26b/E Ausfertigung für den soziotherapeutischen Lei-

stungserbringer
Muster 26c/E Ausfertigung für den verordnenden Arzt

2.26.3 Die Muster 26a/E bis 26c/E sind auf Sicherheitspapier im DIN-A4-
Format hoch zu erstellen.

2.26.4 Die Muster 26a/E bis 26c/E werden mit einem Barcode versehen.
Die Spezifikationen des Barcodes sind dem ,Technischen Handbuch
Blankoformularbedruckung‘ in der jeweils gültigen Fassung zu ent-
nehmen.“

„2.27 Muster 27/E: Soziotherapeutischer Betreuungsplan gem. § 37a SGB V
(Stand: 1. 2002)

2.27.1 Für die Erstellung des Soziotherapeutischen Betreuungsplanes
gemäß § 37a SGB V sind die Muster 27a/E, 27b/E und 27c/E gemäß
der in Kapitel 2.27.5–2.27.7 abgebildeten Form zu verwenden.

2.27.2 Der Soziotherapeutische Betreuungsplan besteht aus drei Formula-
ren:
Muster 27a/E Ausfertigung für die Krankenkasse
Muster 27b/E Ausfertigung für den Soziotherapeutischen Lei-
stungserbringer
Muster 27c/E Ausfertigung für den verordnenden Arzt

2.27.3 Die Muster 27a/E bis 27c/E sind auf Sicherheitspapier im DIN-A4-
Format hoch zu erstellen.

2.27.4 Die Muster 27a/E bis 27c/E werden mit einem Barcode versehen. Die
Spezifikationen des Barcodes sind dem ,Technischen Handbuch
Blankoformularbedruckung‘ in der jeweils gültigen Fassung zu ent-
nehmen.“

Muster Verordnung Soziotherapie Ausfertigung für die Ja 1
26a/E gem. § 37a SGB V Krankenkasse

Muster Verordnung Soziotherapie Ausfertigung für den Soziothera- Ja 1
26b/E gem. § 37a SGB V peutischen Leistungserbringer

Muster Verordnung Soziotherapie Ausfertigung für den Ja 1
26c/E gem. § 37a SGB V verordnenden Arzt

Muster Soziotherapeutischer Betreu- Ausfertigung für die Ja 1
27a/E ungsplan gem. § 37a SGB V Krankenkasse

Muster Soziotherapeutischer Ausfertigung zum Verbleib 
27b/E Betreuungsplan beim Soziotherapeutischen Ja 1

gem. § 37a SGB V Leistungserbringer

Muster Soziotherapeutischer Betreu- Ausfertigung zum Verbleib 
Ja 127c/E ungsplan gem. § 37a SGB V beim verordnenden Arzt

Muster Verordnung bei Überweisung Ausfertigung für die
28a/E zur Indikationsstellung Krankenkasse Ja 1

für Soziotherapie

Muster Verordnung bei Überweisung Ausfertigung zum Verbleib
28b/E zur Indikationsstellung beim Soziotherapeutischen Ja 1

für Soziotherapie Leistungserbringer

Muster Verordnung bei Überweisung Ausfertigung zum Verbleib 
28c/E zur Indikationsstellung beim verordnenden Arzt Ja 1

für Soziotherapie

2.26.5 Muster 26a/E

Original: DIN A4 hoch

2.26.6 Muster 26b/E

Original: DIN A4 hoch
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2.26.7 Muster 26c/E

Original: DIN A4 hoch

2.27.5 Muster 27a/E

Original: DIN A4 hoch

2.27.6 Muster 27b/E

Original: DIN A4 hoch

2.27.7 Muster 27c/E

Original: DIN A4 hoch
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„2.28 Muster 28/E: Verordnung bei Überweisung zur Indika-
tionsstellung für Soziotherapie (Stand: 1. 2002)

2.28.1 Für die Verordnung bei Überweisung zur Indikations-
stellung für Soziotherapie sind die Muster 28a/E, 28b/E
und 28c/E gemäß der in Kapitel 2.28.5–2.28.7 abgebilde-
ten Form zu verwenden.

2.28.2 Die Verordnung bei Überweisung zur Indikationsstel-
lung für Soziotherapie besteht aus drei Formularen:
Muster 28a/E Ausfertigung für die Krankenkasse
Muster 28b/E Ausfertigung für den Soziotherapeuti-

schen Leistungserbringer
Muster 28c/E Ausfertigung für den verordnenden Arzt

2.28.3 Die Muster 28a/E bis 28c/E sind auf Sicherheitspapier im
DIN-A4-Format hoch zu erstellen.

2.28.4 Die Muster 28a/E bis 28c/E werden mit einem Barcode
versehen. Die Spezifikationen des Barcodes sind dem
,Technischen Handbuch Blankoformularbedruckung‘ in
der jeweils gültigen Fassung zu entnehmen.“

2.28.5 Muster 28a/E

Original: DIN A4 hoch

2.28.6 Muster 28b/E

Original: DIN A4 hoch

2.28.7 Muster 28c/E

Original: DIN A4 hoch
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2.39.8 Muster 39a/E

Original: DIN A4 hoch

2.39.9 Muster 39b/E

Original: DIN A4 hoch

2.39.10 Muster 39c/E

Original: DIN A4 hoch

„2.39 Muster 39/E: Überweisungsschein zur präventiven zytologischen Untersuchung (Stand: 1. 2002)

„2.40 Muster 40/E: Überweisungsschein zur präventiven zytolo-
gischen Untersuchung (Stand: 1. 2002)

2.40.8
Muster 40a/E

Original: DIN A4 quer

2.40.9
Muster 40b/E

Original: DIN A4 quer

5. Diese Vereinbarung tritt am 1. Januar 2002 in Kraft.


